
Haushaltssatzung 
 
 
Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Stadt Lingen 
(Ems) in der Sitzung am 26.02.2009 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 
beschlossen: 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird 
 
    im Verwaltungshaushalt  
 

 in der Einnahme auf  125.638.400 € 
 in der Ausgabe auf    125.638.400 € 
 

    im Vermögenshaushalt 
 

 in der Einnahme auf       38.949.500 € 
 in der Ausgabe auf    38.949.500 € 
 
festgesetzt. 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2009 zur Finanzierung 
von   Investitionen   und   Investitionsförderungsmaßnahmen   erforderlich   ist,   wird   auf  
6.224.000 € festgesetzt. 
 

§ 3 
 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 7.872.800 € festgesetzt. 
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2009 zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15.000.000 € festgesetzt. 
 

§ 5 
 

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2009 wie folgt  
festgesetzt: 
 

 1. Grundsteuern 
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 290 v. H. 
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 295 v. H. 
 

 2.  Gewerbesteuer 350 v. H. 
 
 

Lingen (Ems), den 26.02.2009 
 Stadt Lingen (Ems) 

  
 
 
 Pott 

 Oberbürgermeister   
 


